
Boule, Boccia und Pétanque Verband Baden-Württemberg e.V.

Information über das Lizenzwesen aus unserer Sportordnung

I. Lizenzwesen

1. Lizenzen für den Bereich des Deutschen Pétanque Verbandes (DPV) werden von den Pétanque
- Landesverbänden auf Antrag ausgestellt, verlängert und ggf. nach disziplinarischen
Maßnahmen eingezogen. Lizenzanträge können nur über Vereine und Spielgemeinschaften,
die Mitglied im Boule, Boccia und Pétanque Verband Baden-Württemberg e.V. (BBPV) sind,
gestellt werden. Die Lizenzen sind mit einem Passbild neueren Datums zu versehen.

2. Eine Lizenz des DPV gilt im Gesamtbereich der Fédération Internationale de Pétanque et Jeu
Provencale (F.I.P.J.P.). Lizenzen der F.I.P.J.P. - Mitglieder sind auch in Baden-Württemberg
gültig.

3. Die Geltungsdauer einer Lizenz ist auf das Kalenderjahr beschränkt. Sie wird auf Antrag für
jeweils ein weiteres Jahr mit Hilfe einer Wertmarke oder des Verbandssiegels auf der Rückseite
der Lizenz verlängert.

4. Für verlorene oder unleserlich gewordene Lizenzen stellt der BBPV gegen eine Gebühr in
Höhe von Euro 6,- ein Duplikat aus.

5. Lizenzwechsel ist nur in der Zeit vom 1. November bis 31. Dezember möglich. Vom 1. Januar
bis 31. Oktober ist ein Lizenzwechsel nur bei Wechsel des Wohnsitzes gestattet.

6. Doppelter Lizenzbesitz, auch von Lizenzen anderer Mitgliedsländer der F.I.P.J.P., ist nicht
erlaubt und wird mit Lizenzentzug gemäß dem Pétanque-Reglement der F.I.P.J.P. geahndet.
Die Vereine/Spielgemeinschaften sind verpflichtet, die Antragsteller/Innen für eine Lizenz
darüber zu informieren.

7. Bei Doppelmitgliedschaften (Verein/Spielgemeinschaft) hat sich die/der Lizenzantragsteller/
In für einen Verein zu entscheiden.

8. Bei Ab- oder Ummeldung muss der/die neue Verein/Spielgemeinschaft die alte Lizenz an den
BBPV zurück geben.

9. Gefälschte Lizenzen werden sofort eingezogen. Die/Der Inhaber/In muß sich vor dem
Diziplinarausschuss des BBPV verantworten.

10. Der BBPV hat das Recht, sich bei allen Verbänden der F.I.P.J.P. über eventuelle Doppellizenzen
zu informieren.

11. Strafen mit Lizenzentzug, die in den Mitgliedsverbänden der F.I.P.J.P. gegen Spieler/Innen
verhängt wurden, werden vom BBPV anerkannt.

12. Der Lizenzentzug wird im gegenseitigen Austausch den anderen Mitgliedsverbänden der
F.I.P.J.P. mitgeteilt.

13. Im Übrigen gelten die internationalen Pétanque-Regeln sowie die Sportordnung des DPV und
die Sportordnung des BBPV in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Anmerkungen :
Zu 1) Die Vereine / Spielgemeinschaften sind angewiesen, Antragsteller besonders auf die

Aushändigung eines Passbildes neueren Datums hinzuweisen.

Zu 1) u. 4) Schiedsrichter, Turnierleiter sind angewiesen, auf diese Punkte besonders zu
achten. Die Ligaleiter haben in den Ligaversammlungen darauf besonders zu verweisen.



Boule, Boccia und Pétanque Verband Baden-Württemberg e.V.

Antrag auf Ausstellung einer Lizenz
des Deutschen Pétanque Verbandes

Boule, Boccia und Pétanque Verband
Baden-Württemberg e.V.
Geschäftsstelle
Schwarzwaldstr. 181

79117 Freiburg

Antrag für das Jahr

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Art des Antrages

Mitglied bei

Vereins-Nummer

deutsch andere

Erstantrag Verlust

Vereinswechsel von:

Verbandswechsel von:

e.V. Spielgemeinschaft

Bei Vereinswechsel oder Verbandswechsel ist unbedingt die alte Lizenz einzusenden.

Wenn keine Vereinsnummer
angegeben, bitte Anschrift und
Telefon des Vereines eintragen.

Der Antragsteller erklärt hiermit, dass er eine weitere Lizenz im Bereich des DPV oder der F.I.P.J.P
weder besitzt noch beantragt hat. Diesem Antrag ist ein Passfoto des Antragstellers beizufügen.

Datum, Ort, Unterschrift Antragsteller Datum, Ort, Unterschrift, Stempel Verein / Spielgemeinschaft

weiblich männlich

Passfoto des
Antragstellers

mit Büroklammer
hier anheften.
Name, Vorname
auf Rückseite
vermerken.
Wichtig!

Bitte mit Druckbuchstaben ausfüllen. Eine Ziffer/Zahl pro Kasten. Eventuell sinnvoll abkürzen.

         Entsprechend ankreuzen. Nur vollständig und richtig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden.

TAG        MONAT               JAHR



Boule, Boccia und Pétanque Verband Baden-Württemberg e.V.

Hiermit ermächtigen wir den Boule, Boccia und Pétanque Verband Baden-Württemberg
e.V., alle Beiträge sowie Lizenzgebühren zum Fälligkeitstermin einzuziehen.

Vereinsname: Vereins-Nr.:

Anschrift:

Unsere Bankverbindung

Name Bank:

Konto-Nummer: BLZ:

Für den Verein

Ort: den,

Unterschrift (1. Vorsitzender oder Kassenwart)

Einzugsermächtigung

Boule, Boccia und Pétanque Verband
Baden-Württemberg e.V.
Geschäftsstelle
Schwarzwaldstr. 181

79117 Freiburg

Per Fax senden an: 0761 - 38 99 18 79

Wenn keine Vereinsnummer
angegeben, bitte Anschrift und
Telefon des Vereines eintragen.


